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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Dezember 2016 startete der Ständerat das Differenzbereinigungsverfahren zur
Reform der Altersvorsorge 2020. Zuvor hatte die SGK-SR die Differenzen zwischen den
Räten und vor allem die finanziellen Auswirkungen der Vorlagen von Stände- und
Nationalrat in einem Bericht, einem Faktenblatt sowie einer Kostenübersicht
ausführlich untersucht und diskutiert. Die Positionen zwischen Ständerat und
Nationalrat unterschieden sich in den verbliebenen Differenzen so stark, dass sie sich
im Laufe der vier Runden des Differenzbereinigungsverfahrens trotz angeregter
Diskussionen nur bei wenigen Punkten einigen konnten: Der Nationalrat gab vor der
Einigungskonferenz sein Beharren auf den Interventionsmechanismus auf, da dieser im
Ständerat gänzlich chancenlos war. Zudem verzichtete die grosse Kammer darauf, die
Witwen- und Kinderrenten zu streichen oder zu reduzieren und beliess den
Bundesbeitrag an die AHV bei den vom Ständerat geforderten 19.55 Prozent. Im
Gegenzug pflichtete die kleine Kammer dem Nationalrat bei der Erhebung von AHV-
Beiträgen im Falle eines Vorbezugs von AHV-Renten bei. Mit Ausnahme des
Interventionsmechanismus waren somit die wichtigsten Fragen der Vorlage vor der
Einigungskonferenz noch immer offen. 

Die zentralen Differenzen zwischen den Räten fanden sich bei den
Ausgleichsmassnahmen sowie der Zusatzfinanzierung. Während der Nationalrat die
Senkung des Mindestumwandlungssatzes innerhalb der zweiten Säule ausgleichen
wollte, bestand die kleine Kammer auf einer Erhöhung der AHV-Rente um 70 Franken
für alle Neurentnerinnen und Neurentner sowie auf einer Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent. Bei der Zusatzfinanzierung bestand der
Nationalrat auf einer Mehrwertsteuererhöhung von 0.6 Prozent, der Ständerat
bevorzugte eine Erhöhung um 1 Prozent. Eine Übereinkunft dazu erwies sich in der
Einigungskonferenz als schwierig. Nach langen, hitzigen Diskussionen über
verschiedene alternative Modelle entschied sich eine knappe Mehrheit der
Einigungskonferenz bezüglich der Ausgleichsmassnahmen für den Vorschlag des
Ständerats. Auch bezüglich der Zusatzfinanzierung lagen verschiedene Szenarien der
Mehrwertsteuererhöhung zwischen 0.6 Prozent und 1 Prozent vor, hier fand der
nationalrätliche Vorschlag mehr Zuspruch. Insgesamt verabschiedete die
Einigungskonferenz ihren Antrag mit 14 zu 12 Stimmen und somit äusserst knapp. 

Vor den entscheidenden Abstimmungen präsentierten Konrad Graber (cvp, LU) und
Ruth Humbel (cvp, AG) im Namen ihrer Kommissionen den Antrag der
Einigungskonferenz in den Räten. Als Einigung oder gar als Kompromiss empfanden
aber weder Alex Kuprecht (svp, SZ) noch Thomas de Courten (svp, BL) als Vertreter der
Minderheit der Einigungskonferenz deren Antrag. Beide kritisierten insbesondere die
fehlende Bereitschaft der Koalition zwischen Linken und CVP, trotz mehreren neuen
Modellen von ihren gemachten Positionen abzurücken. Das Resultat sei ein
Rentenausbau, der das Ziel der Rentenreform klar übersteige und die AHV nicht
stabilisiere. Stattdessen würden die Lasten auf die folgenden Generationen
verschoben, eine Zweiklassengesellschaft zwischen Neu- und Altrentnern geschaffen
sowie die Finanzsysteme der ersten und zweiten Säule vermischt. Nach zahlreichen
weiteren Voten in beiden Räten, welche die bisherigen Positionen noch einmal
unterstrichen, war es dann nach über zweijähriger Parlamentsarbeit soweit: Der
Ständerat nahm den Antrag der Einigungskonferenz mit 27 zu 17 Stimmen ohne
Enthaltungen an. Die Aufmerksamkeit richtete sich jedoch hauptsächlich auf den
anschliessend abstimmenden Nationalrat, wo sich ein regelrechter Abstimmungskrimi
oder Politthriller – wie es tags darauf in der Presse zu lesen war – abspielte. Nachdem
Denis de la Reussille (pda, NE) aus der PdA, Roberta Pantani (lega, TI) und Lorenzo
Quadri (lega, TI) aus der Lega sowie die GLP-Fraktion zugesichert hatten, die Reform zu
unterstützen, hätte die Ausgangslage nicht knapper sein können. Schliesslich stimmte
eine kleinstmögliche Mehrheit von 101 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen der Vorlage zu,
wodurch das qualifizierte Mehr erreicht werden konnte. Dieses war nötig geworden,
weil der AHV-Zuschlag von 70 Franken sowie die Erhöhung des Ehepaarplafonds der
Ausgabenbremse unterlagen. Bei den Schlussabstimmungen gab es keine
Überraschungen mehr, doch da eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ein obligatorisches
Referendum nach sich zieht, werden Volk und Stände abschliessend über die Reform

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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der Altersvorsorge 2020 entscheiden. 1

Berufliche Vorsorge

In seiner zweiten Runde der Differenzbereinigung hielt der Ständerat nur noch an einer
der drei verbliebenen Differenzen fest. Dabei ging es um die Frage der Unabhängigkeit
der Aufsichtsbehörden. Hier wollte die kleine Kammer an ihrer Formulierung festhalten.
Dank einem Einzelantrag Kuprecht (svp, SZ) löste sich das Patt zwischen den beiden
Räten. Dem Antrag entsprechend stimmte der Rat einer Formulierung zu, wonach die
Aufsichtsbehörden als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit
definiert werden, die in ihrer Aufsichtstätigkeit keinen Weisungen unterliegen. Dieser
Formulierung folgte anschliessend auch der Nationalrat. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Nach der Behandlung durch den Nationalrat waren fünf Differenzen zum Ständerat
übriggeblieben, die allerdings gemäss dem Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ)
nicht sehr gewichtig waren. Der Ständerat stimmte bei vier dieser Differenzen dem
Nationalrat zu. Ein Pièce de Résistance blieb übrig. Das Bundesamt für
Sozialversicherungen hatte in einem Bericht Koordinationsbedarf zwischen der
Strukturreform der beruflichen Vorsorge und der Finanzierung der öffentlich-
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gesehen und dabei auf eine kleine Anpassung
hingewiesen, die im Rahmen der Behandlung der Finanzierung öffentlich-rechtlicher
Vorsorgeeinrichtungen von den beiden Räten vorgenommen werden sollte. Diese
Änderung nahm der Ständerat nun im Rahmen der Differenzbereingung vor und
schickte das Geschäft anschliessend zurück in den Nationalrat, wo die Anpassung
ebenfalls angenommen wurde. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER

Eine parlamentarische Initiative Kuprecht (svp, SZ) verlangte eine Stärkung der
Autonomie der kantonalen und regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG. Sie
sollen ihre Aufsichtsorgane in eigener Verantwortung bestimmen und der Oberaufsicht
lediglich Jahresberichte zur Kenntnisnahme unterbreiten müssen. In der Begründung
des Vorstosses war zu lesen, die Oberaufsichtskommission OAK über das BVG habe
ihren Einfluss in den letzten Jahren stark ausgeweitet und würde zu viele und zu
weitgehende Eingriffe vornehmen. Insbesondere sei es stossend, dass die OAK bei der
Nomination von Personen für die Leitungsorgane mitrede und kantonalen
Exekutivmitgliedern bisweilen die Einsitznahme verbiete. Die Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Ständerates gab der parlamentarischen Initiative im
November 2016 Folge, mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Man erhoffe sich damit
mehr Klarheit über die Kompetenzen der regionalen und kantonalen Aufsichtsbehörden
gegenüber der Oberaufsichtskommission BVG. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2016
FLAVIA CARONI

Im Mai 2017 beschloss die SGK des Nationalrates mit 16 zu 4 Stimmen bei 2
Enthaltungen, einer Initiative Kuprecht (svp, SZ) für die Stärkung der Autonomie der
kantonalen und regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG keine Folge zu geben. Für
die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane und die Vermeidung von Konflikten sei die
Oberaufsicht notwendig. Die Kommission verwies zudem auf das laufende
Vernehmlassungsverfahren zur Aufsicht in der ersten und zweiten Säule, das den
Ausschluss von Mitgliedern der Kantonsregierungen aus den entsprechenden
Aufsichtsgremien vorsieht. Die parlamentarische Initiative ging somit ans Plenum des
Ständerates. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2017
FLAVIA CARONI

Da die SGK-NR der parlamentarischen Initiative Kuprecht zur Stärkung der Autonomie
der kantonalen und regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG keine Zustimmung
gegeben hatte, hörte sich die SGK-SR im September 2017 die OAK-BV und die
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht an. Anschliessend entschied sie, die
parlamentarische Initiative zu sistieren und im Rahmen der bundesrätlichen Botschaft
zur Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und zur Optimierung in der 2. Säule zu
behandeln. Da sich aber bald abzeichnete, dass die Ausarbeitung dieser Botschaft mehr
Zeit in Anspruch nehmen würde als geplant, bestätigte die SGK-SR in ihrer Sitzung von
Ende April 2018 kurz vor Ablauf der Behandlungsfrist des Vorstosses ihren früheren
Beschluss und gab der Initiative mit 6 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen erneut Folge.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Damit gelangte das Anliegen von Kuprecht in der Sommersession 2018 in den Ständerat.
Dort fasste Josef Dittli (fdp, UR) die Position der Kommission noch einmal zusammen:
Da die OAK BV in den letzten Jahren durch Weisungen, Gleichschaltungsabsichten und
Anträge auf Verordnungsänderungen immer mehr Einfluss genommen habe, müsse den
regionalen und kantonalen Aufsichtsbehörden die Berechtigung gegeben werden,
selber über die Zusammensetzung ihrer Organe zu bestimmen. Dem stimmte die kleine
Kammer zu und nahm die Initiative stillschweigend an. 6

Im März 2017 reichte der Kantonsrat von St. Gallen eine Standesinitiative ein, die zum
Ziel hatte, die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, ausdrücklich genannt wurden die
Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds sowie die (Freizügigkeits-)Stiftungen der
zweiten und dritten Säule, von den Negativzinsen auszunehmen. Aufgrund des
Tiefzinsumfeldes sei es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, Renditen zu
erwirtschaften, erklärte der St. Galler Kantonsrat. Zudem würden bei einer
Aufkapitalisierung öffentlicher Pensionskassen – wie sie der Kanton St. Gallen plane –
noch mehr Negativzinsen anfallen. Im Mai 2018 entschied die WAK-SR einstimmig, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Geldpolitik in der Verantwortung der
Nationalbank liege. Damit die Negativzinsen im Stande seien, den Druck auf den
Schweizer Franken zu reduzieren, dürfe es nur so wenige Ausnahmen wie möglich
geben, argumentierte die Kommission. Zudem stelle das weltweite Tiefzinsumfeld eine
grössere Herausforderung für die Vorsorgeeinrichtungen dar als die Negativzinsen. 
Im Mai 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage; Paul Rechsteiner (sp, SG) hatte einen
Antrag auf Folge geben gestellt. Pirmin Bischof (cvp, SO) erklärte als
Kommissionspräsident, dass die WAK-SR die Vorlage ausführlich behandelt habe. Man
habe einen Bericht zur Geldpolitik aus dem Dezember 2016 sowie die Stellungnahme
des Bundesrates zur Motion Kuprecht (Mo. 15.3160) in Betracht gezogen und sei
überzeugt, dass ausschliesslich die SNB für die Geldpolitik verantwortlich sei und sie
diese folglich unabhängig gestalten können müsse. Wie bereits die WAK-SR erklärt
hatte, seien zudem die Anlagen kaum von den Negativzinsen betroffen. Hingegen
fürchte man den präjudiziellen Charakter einer solchen Entscheidung: Andere
Institutionen, zum Beispiel Lebensversicherungen, könnten ebenfalls eine Ausnahme
von den Negativzinsen verlangen. Schliesslich seien die zentrale Bundesverwaltung
sowie die Compenswiss, also der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds, bereits von den
Negativzinsen ausgenommen. 
Paul Rechsteiner bedauerte, dass sich die WAK-SR nicht ausführlicher mit der
Standesinitiative beschäftigt habe, denn eine Ausnahme der Vorsorgeeinrichtungen
würde den Wechselkurs nicht beeinflussen und somit dem Zweck der Negativzinsen,
die Anlagen auf dem Schweizer Markt weniger attraktiv zu machen, nicht zuwiderlaufen.
Die übrigen Redner zeigten ein gewisses Verständnis für die Standesinitiative des
Kantons St. Gallen und anerkannten das angesprochene Problem. Während aber Alex
Kuprecht (svp, SZ) um Annahme des Vorstosses bat, sahen Martin Schmid (fdp, GR) und
Hannes Germann (svp, SH) die Lösung des Problems woanders: Schuld seien die
Negativzinsen – Germann sprach von einer «schleichenden Enteignung des Volkes» –,
man solle daher keine weiteren Ausnahmen machen, stattdessen solle die SNB die
Negativzinsen so schnell wie möglich abschaffen. Schliesslich sprach sich der Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen Folge geben aus. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2018 erliess die OAK BV Weisungen, welche die Transparenz von
Pensionskassen zum Beispiel bezüglich Risikoverteilung und Entscheidungsstrukturen
verbessern sollten. Eigentliche Adressaten dieser neuen Weisungen waren die
sogenannten Schweizer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Sammelstiftungen
richten sich an kleinere Unternehmen, für die sich eigene Vorsorgeeinrichtungen nicht
lohnen, und führen für die angeschlossenen Unternehmen jeweils einzelne eigene
Vorsorgewerke. Auch Gemeinschaftseinrichtungen übernehmen die Vorsorge für
verschiedene Unternehmen, diese stellen jedoch Solidargemeinschaften mit einem
gemeinsamen Reglement dar. Da der Konzentrationsprozess bei den
Vorsorgeeinrichtungen steige, wachse die Bedeutung dieser Zusammenschlüsse,
berichteten die Medien. Ende 2016 seien bereits 60 Prozent der aktiven Versicherten
bei einer von ihnen versichert gewesen. Mit ihrer Grösse nehme zudem auch das
Interesse der OAK BV an ihnen zu, zumal sie sehr unterschiedliche und teilweise sehr
komplexe Strukturen aufwiesen und ein grosser Wettbewerb zwischen ihnen herrsche.
Gemäss OAK BV bestünden folglich grössere Anforderungen an Governance,
Transparenz und Finanzierungssicherheit für diese Art der Vorsorgeeinrichtungen. Da
Sammeleinrichtungen durch das BVG aber kaum geregelt seien, seien dem Spielraum

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.10.2018
ANJA HEIDELBERGER
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der OAK BV enge Grenzen gesetzt. Dieser Spielraum solle mit den neuen Weisungen
ausgedehnt werden. 
Dagegen wehrten sich die betroffenen Verbände jedoch im Februar 2019, weil sie hohe
administrative Kosten und einen Anstieg der Bürokratie befürchteten. Hanspeter
Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP kritisierte, dass
eine solche Regelung zudem die Kompetenz der OAK BV überschreite; ein Vorwurf, der
Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Einreichen einer entsprechenden Interpellation (Ip. 18.4166)
und anschliessend gar einer Motion (Mo. 19.3600) veranlasste. 

Die Problematik solcher Sammelstiftungen verdeutlichten sich kurz darauf an
verschiedenen in der Presse diskutierten Fällen. Einerseits wurden Fälle publik, in
denen Sammelstiftungen sanierungsunfähige Pensionskassen übernahmen und durch
deren Verwaltung solange Geld verdienten, bis deren Kapital aufgebraucht war und der
Sicherheitsfonds BVG die ausstehenden Renten übernehmen musste. Verfügt eine
Kasse vornehmlich noch über Rentner, deren Renten garantiert sind, und über immer
weniger aktive Versicherte, kann sie eine Unterdeckung nicht mehr durch eine Senkung
des Umwandlungssatzes kompensieren. Dadurch sinkt der Deckungsgrad immer weiter,
bis schliesslich kein Kapital mehr vorhanden ist, um die Renten zu decken. Wie das
Bundesgericht bestätigte, darf der Sicherheitsfonds selbst in solchen Fällen erst
einspringen, wenn ein Vorsorgeunternehmen sanierungs- und zahlungsunfähig ist,
berichteten die Medien. 8

Wie bereits in ihrer ersten Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative Kuprecht
(svp, SZ) zur Stärkung der Autonomie der kantonalen und regionalen
Stiftungsaufsichten über das BVG verwies die SGK-NR auch in ihrem
Kommissionsbericht vom Mai 2019 auf die Bundesratsvorlage, die im Sommer 2019 ins
Parlament kommen soll. Die Ausgangslage habe sich im Vergleich zum Mai 2017 nicht
verändert, erklärte die Kommission und beantragte mit 20 zu 2 Stimmen, im Gegensatz
zum Ständerat der Initiative keine Folge zu geben. Trotz eines Antrags Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) auf Folgegeben, der von einer Mehrheit der CVP-, einer
Minderheit der SVP-Fraktion sowie von einzelnen Mitgliedern der anderen Fraktionen
unterstützt wurde, befürwortete der Nationalrat den Kommissionsantrag in der
Sommersession 2019 mit 143 zu 43 Stimmen und verwarf die parlamentarische
Initiative. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2019 reichte Alex Kuprecht (svp, SZ) eine Motion ein, die zum Ziel hatte, dem
Parlament die Kontrolle über die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK
BV) zu übertragen und die Weisungen der Kommission jeweils vorgängig vom BJ oder
dem BSV auf ihre Gesetzeskonformität überprüfen zu lassen. Hintergrund der Vorlage
war vermutlich – zumindest war dies der Ausgangspunkt von Kuprechts entsprechender
Interpellation (Ip. 18.4166) – die Weisung der OAK BV, mit der sie auf mehr Transparenz
bei den Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen hinzuwirken versuchte. Es könne
nicht sein, dass die Kommission nicht überwacht oder sanktioniert werden könne, wie
es der Bundesrat als Antwort auf seine Interpellation erklärt habe, und gleichzeitig
unklar sei, welche rechtlichen Wirkungen ihre Weisungen hätten, wie das Postulat Ettlin
(cvp, OW; Po. 16.3733) ergeben habe. Es müsse daher eine Kontrollinstanz geschaffen
werden, wodurch sich Rechtsunsicherheiten beseitigen liessen. Dieser Einschätzung
widersprach der Bundesrat: Bereits heute könnten die GPK-NR oder die GPK-SR die
Tätigkeiten der OAK BV überprüfen – was die nationalrätliche
Geschäftsprüfungskommission überdies 2012 bereits getan habe. Die Kommission führe
darüber hinaus auch Anhörungen zu den Weisungsentwürfen durch, zudem könnten
ihre Weisungen auch vor Gericht angefochten werden. Da die Unabhängigkeit der
Kommission vom Gesetzgeber gewollt sei, wie eine Anfrage von Daniel Fässler (cvp, AI;
Frage 14.1070) gezeigt habe, sei auch eine vorgängige Prüfung ihrer Weisungen nicht
opportun, erklärte der Bundesrat weiter. Folglich empfahl er den Vorstoss zur
Ablehnung. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei meldeten sich
mit Motionär Kuprecht, Erich Ettlin und Daniel Fässler, der in der Zwischenzeit
ebenfalls in den Ständerat gewählt worden war, die Urheber der verschiedenen
Vorstösse zu diesem Thema zu Wort, um ihre Unterstützung des Vorhabens kundzutun.
In der Folge verdeutlichte Bundesrat Berset noch einmal die Problematik der früheren
und nun womöglich erneut angestrebten Lösung: Damals sei das BSV sowohl oberste
Aufsichtsinstanz als auch direkte Aufsichtsbehörde für national tätige Pensionskassen
gewesen. Damit die Aufsichtsbehörde objektiv arbeiten könne, müsse sie aber

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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unabhängig sein. Durch die Motion Kuprecht würde die Aufsicht nun aber wieder
politisiert, wofür der Bundesrat keinen Grund sehe. Dies sah der Ständerat
offensichtlich anders und nahm die Motion mit 22 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 10

1) AB NR, 2017, S. 32 ff.; AB NR, 2017, S. 359 ff.; AB NR, 2017, S. 498 ff.; AB NR, 2017, S. 573; AB SR, 2016, S. 1113 ff.; AB SR, 2017,
S. 105 ff.; AB SR, 2017, S. 269 ff.; AB SR, 2017, S. 308; Bericht SGK-SR; Faktenblatt SGK-SR; Kostenübersicht SGK-SR;
Medienmitteilung SGK-SR; BZ, 10.12.16; AZ, NZZ, 13.12.16; AZ, BZ, Lib, 14.12.16; BZ, 17.12.16; AZ, 19.12.16; SZ, 25.2.17; AZ, 28.2.17;
BZ, Lib, 1.3.17; AZ, Lib, 15.3.17; AZ, SGT, 16.3.17; LT, SGT, TA, 17.3.17
2) AB SR, 2010, S. 165 ff.; AB NR, 2010, S. 382.
3) AB SR, 2010, S. 1087 f.; AB NR, 2010, S. 1834 f.
4) Medienmitteilung SGK-SR vom 15.11.16
5) Medienmitteilung SGK-NR vom 12.05.17
6) AB SR, 2018, S. 584; Kommissionsbericht SGK-SR vom 26.4.18; Medienmitteilung SGK-SR vom 8.9.17
7) AB SR, 2018, S. 337 ff.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 4.5.18
8) Weisungen OAK BV vom 25.10.18; NZZ, 16.11.18; BaZ, TA, 4.2.19; BaZ, TA, 28.2.19; BaZ, TA, 11.3.19; TA, 18.3., 26.3., 6.4.19
9) AB NR, 2019, S. 863; Bericht SGK-NR vom 3.5.19
10) AB SR, 2019, S. 985 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 5


